
Euro
1.

1.1 Summe Erträge -                      2.629.355,42 € 

1.2 Summe Aufwendungen                        2.629.355,42 € 

1.3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 
1.2)1

                                        -   € 

nachrichtlich:

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere 
Fehlbetragsabdeckung
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere 
Überschussabführung

2.

2.1
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit

-                         559.634,57 € 

2.2
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit

                            50.945,10 € 

2.3
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

-                         508.687,47 € 

2.4
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit

                          884.028,04 € 

2.5
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)2

                          375.338,57 € 

2.6
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen

                                        -   € 

3. Bilanzsumme                        9.864.067,70 € 
4. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Die Prüfung der Ordnungsmäßgkeit der Geschäftsführung für die Jahre 2014 bis 2020
erfolgte im Sommer 2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

5. Entlastung der Verbandsgeschäftsführung
Die Verbandsgeschäftsführung wird für das Jahr 2024 entlastet.

Nach § 16 Abs. 4 EigBG liegt der Jahresabschluss in der Zeit vom Montag 19.01.2026
bis Dienstag, 27.01.2026, je einschließlich, im Rathaus Oberderdingen, Amthof 13,
während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Oberderdingen,   10. Dezember 2025                 

Thomas Nowitzki
Bürgermeister

Verbandsvorsitzender

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt die Verbandsversammlung am 
10.12.2025 den Jahresabschluss des Abwasserverband Oberer Kraichbach für das Jahr 2024 mit 

folgenden Werten fest:

Erfolgsrechnung

Liquiditätsrechnung

Anlage 9
(zu § 13 i.V.m. § 16 Absatz 3 Satz 2 EigBG)
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